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Der Tarif BusinessClass top ist als Teil II nur gültig 
in Verbindung mit Teil I, Allgemeine Versicherungs-
bedingungen für die betriebliche Krankenversiche-
rung (AVB/bKV). 
 
Tarifbezeichnung im Versicherungsschein 
Im Versicherungsschein wird der Tarif Business 
Class top mit der Tarifbezeichnung BCTOP ausge-
wiesen. 
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Versicherungsfähigkeit 
 
Nach dem Tarif BusinessClass top können Personen 
versichert werden, die Versicherte der deutschen 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind, und 
die bei einem Arbeitgeber als Arbeitnehmer beschäf-
tigt sind, der mit der Barmenia Krankenversicherung 
a. G. eine Rahmenvereinbarung über betriebliche 
Krankenversicherung abgeschlossen hat. Darüber 
hinaus können in der deutschen gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) versicherte Angehörige 
des Arbeitnehmers (Kinder bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, Ehegatten, Lebenspartner gemäß 
§ 1 Lebenspartnerschaftsgesetz) versichert werden. 
 
 
1. Leistungen 
 
Der Versicherer ersetzt nach Maßgabe des Versi-
cherungsvertrages im Versicherungsfall die nachge-
wiesenen Aufwendungen in folgendem Umfang. 
Der Tarif BusinessClass top leistet nicht für bei 
Vertragsabschluss bereits laufende, angeratene 
oder beabsichtigte Behandlungen.  
 
1.1 Erstattungsfähige Aufwendungen 
 
1.11 Stationäre Heilbehandlung 
Bei einer stationären Heilbehandlung, Entbindung 
oder Fehlgeburt fallen unter den Versicherungs-
schutz die Aufwendungen im Krankenhaus für 
Behandlung (jedoch nicht für Zahnbehandlung, 
Zahnersatz, Zahn- und Kieferregulierung) sowie für 
Unterkunft und Verpflegung. 
Erstattungsfähig sind die Aufwendungen für: 
a) gesondert berechnete ärztliche Leistungen;  
b) die im unmittelbaren Zusammenhang mit einer 

leistungspflichtigen vollstationären Heilbehand-
lung durchgeführte ambulante Aufnahme- und 
Abschlussuntersuchung im Krankenhaus; 

c) gesondert berechnete Unterkunft und Verpfle-
gung im Ein- oder Zweibettzimmer; 

d) allgemeine Krankenhausleistungen; 
e) notwendigen Transport zum und vom Kranken-

haus. 
Gebühren sind im tariflichen Umfang über den 
Gebührenrahmen der jeweils gültigen amtlichen 
deutschen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus 
erstattungsfähig. 
Bei Behandlungen im Ausland sind Gebühren im 
tariflichen Umfang auch über die Höchstsätze der in 
dem jeweiligen Land bestehenden Gebührenord-
nungen, sonstigen Preisverzeichnisse, preislichen 
Regelwerke oder Preislisten hinaus erstattungsfähig. 
 
1.12 Ambulante Operationen im Kranken-

haus 
Bei einer ambulanten Operation im Krankenhaus 
fallen unter den Versicherungsschutz die Aufwen-
dungen für: 
a) gesondert berechnete ärztliche Leistungen. 
 Gebühren sind im tariflichen Umfang über den 

Gebührenrahmen der jeweils gültigen amtlichen 
deutschen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
hinaus erstattungsfähig. 
Bei Behandlungen im Ausland sind Gebühren 
im tariflichen Umfang auch über die Höchstsätze 
der in dem jeweiligen Land bestehenden Ge-
bührenordnungen, sonstigen Preisverzeichnis-
se, preislichen Regelwerke oder Preislisten hin-
aus erstattungsfähig; 

b) Leistungen des Krankenhauses. 

1.13 Kosten für die Unterbringung und  
 Verpflegung eines Elternteils im Kran-
 kenhaus 
Wird neben einem nach diesem Tarif versicherten 
Kind bis zum vollendeten 10. Lebensjahr während 
einer stationären Heilbehandlung ein Elternteil als 
Begleitperson stationär aufgenommen, so fallen 
unter den Versicherungsschutz die Aufwendungen 
für die Unterbringung und Verpflegung des Eltern-
teils im Krankenhaus. 
 
1.2 Höhe der Leistungen 
Die erstattungsfähigen Aufwendungen werden wie 
folgt ersetzt: 
a) für gesondert berechnete ärztliche Leistungen 

gemäß Ziffer 1.11 a) und 1.11b) ..............100 %; 
b) für gesondert berechnete Unterkunft und Ver-

pflegung im Ein- oder Zweibettzimmer gemäß 
Ziffer 1.11 c) .............................................100 %; 

c) für allgemeine Krankenhausleistungen gemäß 
Ziffer 1.11 d) ..............................................100 % 
der nach Vorleistung der GKV verbleibenden 
Aufwendungen. Erstattungsfähig sind in diesem 
Zusammenhang auch die Zuzahlungen bei sta-
tionärer Krankenhausbehandlung nach § 39 
Abs. 4 Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch 
(SGB V) in der jeweils gültigen Fassung. Nicht 
erstattungsfähig sind die im Sozialgesetzbuch - 
Fünftes Buch (SGB V) vorgesehenen prozen-
tualen Eigenbeteiligungen des Versicherten bei 
stationärer Behandlung. 

 Erfolgt keine Leistung der GKV, so entfällt auch 
eine Erstattung nach diesem Tarif; 

d) für Transporte zum und vom Krankenhaus 
gemäß Ziffer 1.11 e)..................................100 % 
der nach Vorleistung der GKV verbleibenden 
Aufwendungen bis zu einem Gesamtbetrag von 
250,00 EUR je Krankenhausaufenthalt. Erstat-
tungsfähig sind in diesem Zusammenhang auch 
die Zuzahlungen bei stationären Transportkos-
ten nach § 60 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Fünftes 
Buch (SGB V) in der jeweils gültigen Fassung; 

e) für ambulante Operationen im Krankenhaus 
gemäß Ziffer 1.12 ......................................100 % 
der nach Vorleistung der GKV verbleibenden 
Aufwendungen; 

f) für Unterbringung und Verpflegung eines 
Elternteils im Krankenhaus gemäß Ziffer 
1.13...........................................................100 %. 

 
Wird bei einer stationären Heilbehandlung die 
Unterkunft und Verpflegung im Ein- bzw. Zweibett-
zimmer oder die ärztliche Behandlung nicht geson-
dert berechnet, wird hierfür ersatzweise ein Kran-
kenhaustagegeld gezahlt. Es beträgt 
a)  an Stelle der Aufwendungen für die gesondert 

berechneten ärztlichen Leistungen gemäß Ziffer 
1.11a)..........………………………… 25,00 EUR; 

b)  an Stelle der Aufwendungen für die gesondert 
berechnete Unterkunft im Ein- oder Zweibett-
zimmer gemäß Ziffer 1.11 c)............ 25,00 EUR. 

Dies gilt nicht für eine 
- teilstationäre (stundenweise) Behandlung im 

Krankenhaus sowie  
- eine stationäre Behandlung in Krankenanstalten 

gemäß § 4 (15) AVB/bKV. 
 
Sofern Versicherte von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, in der GKV einen Selbstbehalt zur Beitrags-
reduzierung zu wählen, gilt dieser Selbstbehalt 
ebenfalls als Vorleistung der GKV. 
 

2. Beiträge 
 
2.1 Monatliche Raten der Tarifbeiträge 
Die monatlichen Raten der Tarifbeiträge betragen je 
versicherte Person 
 
Tarifliches  
Eintrittsalter 
(Altersgruppe)  

 
 
EUR 

 0 - 16 
16 - 67 
67 -  

  6,30 
28,40 
82,90 

 
2.2 Aufnahmehöchstalter 
Für diesen Tarif gilt kein Aufnahmehöchstalter. 
 
 
4. Änderung und Ergänzung der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen 
(AVB/bKV) 

 
4.1 Der Versicherungsschutz 
 
4.19 b) Zu § 6 (1) AVB/bKV: Nachweis der Auf- 
 wendungen 
Auf allen Kostenbelegen müssen die Leistungen der 
GKV bestätigt sein. 
 
 


